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Lebensrettende Sofortmassnahmen

Jeder
ein Lebensretter

Wohl jeder kann einmal unvermittelt
vor einer Notfallsituation stehen, wo
rasche Hilfeleistung an Verunfallten
lebensrettend sein kann. Sind aber
auch die Grundkenntnisse für helfendes

Eingreifen vorhanden? Wird nicht
oft in dieser Absicht das Falsche
getan?

Schieben wir zum Beispiel einem
Bewusstlosen irgendeine Unterlage unter
den Kopf, um ihm Erleichterung zu
schaffen, so können wir ihn dadurch in
höchste Lebensgefahr bringen; denn
bleibt er länger als fünf Minuten auf
dem Rücken liegen, so kann dies zu
seinem Tod führen. Die Luftwege
können durch das Zurückfallen der
Zunge, durch Blutergüsse oder durch
Erbrochenes verstopft werden, so dass

er erstickt. Er stirbt, trotzdem seine
Verletzungen nicht tödlich gewesen
waren. Ungefähr 15 % aller schwer
Verunfallten verlieren ihr Leben auf
diese Weise.

Die erste Hilfe an Bewusstlosen ist
einfach. Man bringt sie in eine stabile
Seitenlage, den Kopf stark nach hinten

in den Nacken gezogen, dann
prüft man, ob die Zunge in normaler
Lage ist und entfernt, wo vorhanden,
herausnehmbare Zahnprothesen.
Auch auf dem Abtransport ist für den
Verunfallten die Seitenlage beizubehalten.

Da oft nicht erkennbar ist,
welche Verletzungen der Verunfallte
davongetragen hat, ist es ratsam, ihn
nicht hochzuheben und herumzutragen,

sondern ihn an den Kleidern oder
unter den Schultern erfasst aus der
Gefahrenzone am Boden wegzuziehen.

Diese Vorsicht ist besonders mit
Hinblick auf die gefährlichen
Halswirbelbrüche wesentlich. Ist der
Verletzte einigermassen in Sicherheit, so
muss der Unfallort, sofern es sich um
eine Strasse handelt, gegen Zweitunfälle

abgesichert werden.

Lebensgefährlich für Verunfallte ist
immer starker Blutverlust aus den
zugezogenen Wunden. Man kann dagegen

ankommen, indem man mit einem
Tuch einen dauernden Druck auf
blutende Stellen ausübt. Ist eine Wunde
an Armen oder Beinen zu gross, so

hilft das Abbinden oberhalb der
Verletzung. Man verwende dazu nicht
etwa eine Schnur, sondern einen Gurt,
ein Tuch oder eine Krawatte. Da die
Unterbindung des Blutstroms nicht
länger als eine Stunde dauern darf,
muss man sich die Anfangszeit genau
notieren.
Einem Verunfallten mit gebrochenem
Bein ist vor dem Abtransport unbedingt

eine Schiene anzulegen. Hat
man dafür kein behelfsmässiges Material

(Stöcke, Latten, fester Karton), so
kann man zur Not das gebrochene
Bein an das gesunde fixieren. Bei
jeder Art von Schiene ist auch auf
gute Polsterung zu achten.

Eine schwere Notfallsituation ergibt
sich, wenn bei einem Unfallopfer
Atemstillstand eintritt. Das ist oft bei
Lawinenverschütteten und Ertrunkenen

der Fall. Hier entscheiden oft
Minuten über Leben und Tod des

Opfers. Es ist darum unverzüglich mit
künstlicher Beatmung zu beginnen.

Man unterscheidet Mund-zu-Nase-
und Mund-zu-Mund-Beatmung. Die
erstere ist die einfachere. Man hält
dem Verunfallten den Mund zu und
bläst ihm durch die Nase Luft ein. Ist
dieser Weg frei, muss sich der Brust-
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kästen des Verletzten im Rhythmus
unserer Bemühungen heben und
senken. Ist das nicht der Fall, so liegt eine
Verstopfung der Nase vor, und dann
kommt Mund-zu-Mund-Beatmung in

Frage. Bei Kindern darf man nicht
zuviel Luft einblasen, da Überblähungsgefahr

besteht.
Lässt man in geschlossener Garage
einen Motor laufen oder sind in einem
Zimmer Butan- oder Propangasöfen
undicht, so kommt es für Menschen,
die sich in solchen Räumen aufhalten,
zu Kohlenmonoxidvergiftungen. Bei
der Hilfeleistung für derart betäubte
Menschen ist in erster Linie zu bedenken,

dass in solchen Räumen
Explosionsgefahr besteht. Man rauche nicht
und zünde auch kein Licht an, da in
den Schaltern oft kleine Funken
entstehen, an denen das Gas zur Explosion

kommen kann. Also zuerst die

Fenster öffnen und dann den
Bewusstlosen ins Freie und in Seitenlage
bringen mit Kopf nach hinten. Sofort
den Arzt rufen.

Unverweiltes Handeln ist auch bei

Vergiftungen durch eingenommene
unverträgliche Flüssigkeiten nötig.
Hier gilt es, rasch den Magen zu
entleeren. Man löst dazu einen Esslöffel
voll Kochsalz in einem Glas warmem
Wasser auf und trinkt dieses Gemisch.
Es bewirkt Brechreiz, der noch
dadurch unterstützt wird, dass man
einen Finger weit in den Rachen
steckt. Bei Säurevergiftungen trinkt
man statt Salzwasser Milch.

Auch ein sogenannter Elektrounfall
kann uns vor die Frage stellen: Wie

soll ich helfen? Sofortiges Zugreifen,
also Berühren des Verletzten, bringt
uns selbst in Lebensgefahr. Zuerst
muss der Strom ausgeschaltet werden,
der zum Unfall Anlass gab. Ist das

nicht möglich (man denke an
Fernleitungen), so muss der Helfer möglichst
von einer trockenen Holzunterlage
aus, mit Gummihandschuhen versehen,

den Verletzten von der
Stromverbindung wegziehen. Ist der Betroffene

bewusstlos, beginnt man sofort

mit künstlicher Beatmung. Hat der

Verunfallte nur Brandwunden, dann

deckt man sie mit einem trockenen
Tuch ab und verwendet weder Salben

noch Puder.

Damit wären die am häufigsten
vorkommenden lebensgefährlichen
Notfälle aufgezählt. Die möglichen
Sofortmassnahmen, die der Laie
vornehmen kann, lassen sich leicht
einprägen. Und werden sie im Ernstfall

überlegt angewandt, so kann jeder ein

Lebensretter sein.
E.R-
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